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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Zur Grundgesamtheit gehören alle landwirtschaftlichen Betriebe, die Feldfrüchte anbauen oder Grünland bewirtschaften. 
Die Erhebung aller Angaben erfolgt bei ausgewählten Betrieben, deren Inhaber/-innen oder Leiter/-innen bereit sind, als 
Ernte- und Betriebsberichterstatter an der Erhebung teilzunehmen. Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte 
und Grünland wird in der Regel als Betriebsberichterstattung durchgeführt, d.h. die Berichterstatter berichten über 
Verhältnisse in ihrem Betrieb. In den Monaten April bis November (außer Mai und September) berichten sie über die 
Ertragsschätzungen sowie über die ertragsbeeinflussenden Faktoren. Außerdem werden im Juni und Dezember die Vorräte 
geschätzt. Im April und November wird zudem die Aussaat erfragt. Dies erfordert eine hohe fachliche Qualifikation der 
Melder, regelmäßige Schulungen und ausreichende Zeitkapazitäten sowie Kenntnisse der regionalen Besonderheiten. Die 
ehrenamtlichen Berichterstatter/-innen werden daher häufig aus dem Kreis der den Landwirtschaftsämtern bzw. 
statistischen Ämtern der Länder bekannten Landwirte gewonnen. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Die Angaben zur Ernte- und Betriebsberichterstattung werden bei den Ernte- und Betriebsberichterstatter/-innen erhoben. 
Diese berichten über die Verhältnisse ihres Betriebes. Für die Ergebnisdarstellung werden die Angaben auf die 
Grundgesamtheit hochgerechnet. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird im gesamten Bundesgebiet außer in den 
Ländern Berlin und Bremen durchgeführt. Sie liefert aufgrund großräumiger Schätzungen frühzeitig regional differenzierte 
Ergebnisse. So werden die Ergebnisse für das Bundesgebiet, die Bundesländer (außer den Stadtstaaten), 
Regierungsbezirke und Kreise veröffentlicht, soweit mit Geheimhaltungsvorschriften vereinbar. 

Die Angaben werden nach dem Ort des Betriebssitzes, nicht nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten 
Flächen erfasst. Betriebssitz des gesamten Betriebes ist die Gemeinde, in der sich die wichtigsten Wirtschaftsgebäude des 
Betriebes befinden. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Der Berichtszeitraum für die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland umfasst die Monate April 
bis Dezember mit sieben Berichtszeitpunkten. In den Monaten Mai und September erfolgt keine Erhebung. Zu den 
verschiedenen Berichtszeitpunkten werden teilweise unterschiedliche Merkmale erfasst. 

1.5 Periodizität 
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird in jedem Jahr in den Monaten April bis 
Dezember (außer Mai und seit 2010 auch ohne September) durchgeführt. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Bundesrepublik Deutschland: 

· Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886) 

· Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565) 

in den jeweils geltenden Fassungen 

Europäische Union: 

· Verordnung (EG) Nr. 543/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Statistik der 
pflanzlichen Erzeugung (ABl. L 167 vom 29.06.2009, S. 1) 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in 
keinem Fall an Dritte weitergegeben. 

Werden für die Durchführung der Erhebung Erhebungsbeauftragte eingesetzt, dürfen diese nach § 14 Absatz 2 BStatG die 
aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke verwenden. Diese 
Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Um zu vermeiden, dass in den veröffentlichten Tabellen Einzelangaben von Betrieben offengelegt werden, unterliegen die 
Ergebnisse einer Geheimhaltung. Bei der Geheimhaltung wird u.a. berücksichtigt, wie viele Fälle hinter jedem einzelnen 
Tabellenfeld stehen, in welchem Umfang einzelne Fälle zu den Werten in den Tabellenfeldern beitragen (primäre 
Geheimhaltung) und ob durch Summen- oder Differenzbildung (sekundäre Geheimhaltung) bereits geheim gehaltene 
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Werte wieder aufgedeckt werden können. Wenn im Rahmen der Geheimhaltung entsprechende Positionen ermittelt 
werden, werden diese Felder gesperrt und die Werte nicht veröffentlicht. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Zur Vorbereitung der Erhebung stimmen sich die Vertreter der statistischen Ämter der Länder in regelmäßigen Beratungen 
gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt über die Durchführung ab. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf 
angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten 
Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen 
sind. Bei der Auswahl der Meldenden wird darauf geachtet, dass es sich um Personen handelt, die mit den 
landwirtschaftlichen Verhältnissen vertraut sind. Ergänzend finden regelmäßige Arbeitsbesprechungen statt, um die Ernte- 
und Betriebsberichterstatter/-innen über die Anforderungen zu informieren. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Die EBE für Feldfrüchte und Grünland ist ein Schätzverfahren. Schätzungen werden durch subjektive Eindrücke und 
Erfahrungen geprägt. Wie genau Schätzungen mit der Realität übereinstimmen, hängt daher von der Erfahrung des 
Schätzenden ab. Im weiteren Vegetationsverlauf können sich die erwarteten bzw. zu erwartenden Erträge in Abhängigkeit 
von der Witterung, dem Auftreten von Pflanzenkrankheiten oder tierischen Schaderregern ändern. Die Vorausschätzungen 
sind somit mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Ab August werden die Schätzungen erfahrungsgemäß verlässlicher. 
Dann werden für bestimmte Feldfrüchte (z.B. Getreide) auch schon endgültige Schätzungen vorgenommen. 

Die Qualität der Ergebnisse leidet, wenn insbesondere in Regionen, in denen bestimmte Kulturen große Bedeutung haben, 
keine oder nur eine geringe Zahl an Ernte- und Betriebsberichterstattern vertreten sind. Insofern kommt einer möglichst 
großen Zahl an Berichterstattern eine herausragende Bedeutung zu. In den Ländern wird daher angestrebt, eine möglichst 
große Flächenabdeckung bei den jeweiligen Fruchtarten durch Gewinnung entsprechender Berichterstatter zu erhalten. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland liefert Informationen, die zusammen mit den 
Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung die Grundlagen für die frühzeitige Schätzung der voraussichtlichen und 
endgültigen Hektarerträge bildet. Geschätzt wird grundsätzlich der Ertrag, unabhängig von der späteren Verwendung bzw. 
Verwertung. 

Zu den Erhebungsinhalten der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland gehören folgende 
Merkmale: 

· Schätzungen der voraussichtlichen und endgültigen Erträge für Getreide, Körnermais, Kartoffeln, Ölfrüchte, 
Hülsenfrüchte, Zuckerrüben, Pflanzen zur Grünernte, Silomais und Dauergrünland 

· Umfang der Vorratsbestände einzelner Getreidearten Ende Juni und Umfang der Vorratsbestände einzelner Getreidearten 
und Kartoffeln Ende Dezember (außer in Hamburg) 

· Aussaatflächen wichtiger Feldfrüchte im Herbst und im Frühjahr und Auswinterungsschäden im Frühjahr (außer in 
Hamburg) 

Mit dem Vorliegen der endgültigen Anbauflächen aus der Bodennutzungshaupterhebung werden für alle erfassten 
Fruchtarten durch Multiplizieren der jeweiligen Anbauflächen mit den geschätzten Hektarerträgen (dt/ha) aus der Ernte- 
und Betriebsberichterstattung sowie den gemessenen Ernteerträgen aus der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung 
(BEE) die endgültigen Erntemengen in Tonnen berechnet. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Entfällt. 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Entfällt. 

2.2 Nutzerbedarf 
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland liefert frühzeitig Schätzergebnisse für die 
Hektarerträge ausgewählter Feldfrüchte, die zusammen mit den zugehörigen Flächenangaben der 
Bodennutzungshaupterhebung die Grundlagen zur Berechnung der erwarteten Erntemengen bilden. Diese bilden die 
Voraussetzung für eine effiziente Agrarmarktbeobachtung und -politik und dienen als Teil der nationalen 
Versorgungsbilanzen und später folgend der Versorgungsbilanzen der Europäischen Union der Beurteilung der 
Versorgungssituation. Damit erhöhen die Ergebnisse der Ernte- und Betriebsberichterstattung für die Erzeuger, Verarbeiter 
und Verbraucher die Markttransparenz. Ferner fließen die Ergebnisse in die Erstellung von nationalen Krisen- bzw. 
Notfallplänen ein. 
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Zu den Hauptnutzern zählen: 

· die Europäische Kommission 

· das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

· die jeweiligen Landesministerien, wissenschaftliche Institutionen, Verarbeiter (z.B. Mühlen, Futtermittelindustrie), 
Kommunen, Verbände, Landwirtschaftskammern und -ämter, Interessenvertretungen, Beratungsverbände und 
Privatpersonen 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Festlegung der Merkmale bezüglich der Lieferung statistischer Informationen über Feldfrüchte und Grünland erfolgt 
durch das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) in Abstimmung mit den nationalen statistischen 
Ämtern der EU-Mitgliedstaaten. Aufgabe Eurostats ist die Harmonisierung der Statistiken im Agrarsektor entsprechend den 
Anforderungen der EU-Kommission. Darüber hinaus gehende Erhebungsmerkmale auf nationaler Ebene werden in 
fachlicher Abstimmung mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum 
über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Weiterhin haben die Bundesministerien, das 
Statistische Bundesamt, die kommunalen Spitzenverbände sowie die Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im 
Statistischen Beirat die Möglichkeit, nach § 4 BStatG bei Grundsatzfragen Änderungen zu initiieren. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland ist eine dezentrale Bundesstatistik. Die 
Organisation der Datengewinnung ist Aufgabe der statistischen Ämter der Länder. Die Erhebung der Angaben erfolgt durch 
Befragung der Ernte- und Betriebsberichterstatter. Bei der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland (§ 46 AgrStatG) handelt es sich um eine Befragung ohne Auskunftspflicht. Die Berichterstattung ist nach § 93 
Absatz 3 Nummer 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 BStatG freiwillig. 

Die Auswahl der Berichterstatter/-innen erfolgt durch die statistischen Ämter der Länder systematisch in einem 
nichtzufälligen Verfahren, so dass über einen langen Zeitraum ein mehr oder weniger dichtes Netz an freiwilligen bzw. 
ehrenamtlichen Berichterstattern/-innen aufgebaut und gepflegt wird. Ein Stichprobenverfahren nach dem für die amtliche 
Statistik typischen Zufallsverfahren existiert nicht, da bei einer Zufallsauswahl große organisatorische Probleme mit 
Personen entstehen, die nicht an einer freiwilligen unentgeltlichen Mitarbeit als Melder interessiert sind. In Abhängigkeit 
von der Zahl an freiwilligen Meldern und deren Flurgrößen unterscheidet sich die Abdeckung durch die Berichterstattung 
zwischen den Bundesländern deutlich. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Das Statistische Bundesamt erstellt die für die Durchführung der Erhebung notwendigen Erhebungsunterlagen 
(Fragebogen in Papierform und Internet-Formular) und stimmt diese mit den statistischen Ämtern der Länder ab. Die 
Erhebungsunterlagen für die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland werden von den 
statistischen Ämtern der Länder direkt an die Berichterstatter übermittelt. Zusätzlich bieten die Länder einen Online-
Fragebogen (IDEV) an. In Brandenburg werden die Erhebungsbögen den Auskunftsgebenden über die Kreiserheberstellen 
zur Verfügung gestellt und an diese zurückgeschickt. Zum Teil werden die Erhebungsunterlagen auf speziellen, von den 
statistischen Ämtern der Länder organisierten Arbeitsbesprechungen erläutert. 

Die Berichterstatter/-innen füllen die von den statistischen Ämtern der Länder versandten Erhebungsbögen aus und 
schicken diese per Post, Fax oder elektronisch an diese zurück. 

Die statistischen Ämter der Länder übermitteln die Ergebnisse an das Statistische Bundesamt, welches das 
Bundesergebnis erstellt und an Eurostat weiterleitet. 

Um den landesspezifischen Gegebenheiten besser Rechnung tragen zu können, nehmen einige Länder weitere Merkmale 
in den Fragebogen auf, die über das für alle Bundesländer verbindliche Grundprogramm hinausgehen. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Aus den Ertragsmeldungen der Betriebe wird, gewogen nach den jeweiligen Anbauflächen der Kreise, pro Bundesland und 
pro Fruchtart ein Durchschnittsertrag berechnet. Aus diesem wird mit der entsprechenden Anbaufläche der jeweiligen 
Fruchtart die Erntemenge pro Bundesland berechnet. Für regionale Einheiten, in denen zu wenige oder keine 
Berichterstatter tätig sind, wird der Landes- oder Bundesdurchschnitt eingesetzt. 

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Es findet keine Saisonbereinigung statt. Bei der EBE Feldfrüchte und Grünland werden im Verlauf der Vegetationsperiode 
mehrere Ernteschätzungen vorgenommen, die jeweils unter der Annahme eines weiteren normalen Vegetations- bzw. 
Witterungsverlaufs erfolgen. Nach Abschluss der Ernte werden endgültige Ernteerträge festgestellt. 
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3.5 Beantwortungsaufwand 
Bei der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland handelt es sich um eine freiwillige Erhebung. Die 
Belastung der Befragten wird durch einen begrenzten Merkmalsumfang niedrig gehalten, stellt aber hohe Anforderungen 
an das Fachwissen und die Erfahrungen der Melder. Durch Vordruck der Vorjahres- oder Vormonatsschätzungen kann der 
"Ausfüllkomfort" für die Berichterstatter/-innen erhöht werden. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland stützt sich überwiegend auf Schätzungen. Die 
Schätzungen werden durch subjektive Eindrücke und Erfahrungen der Melder geprägt und sind daher mit größeren 
Unsicherheiten behaftet als objektive Messverfahren, z.B. durch Wiegen. Wie genau Schätzungen mit der Realität 
übereinstimmen, hängt daher oft von der Erfahrung des Schätzenden ab. Dieses Problem verschärft sich noch mit 
abnehmender Zahl an Schätzwerten, insbesondere bei Kulturen mit geringerem Anbauumfang. Zudem können sich je nach 
Witterungsverlauf oder infolge des Auftretens von Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen die erwarteten Hektarerträge 
mehr oder weniger stark verändern. Die Vorausschätzungen für die Produktion können im Vergleich zu den endgültigen 
Ergebnissen mit vergleichsweise großen Fehlern behaftet sein, vor allem aufgrund der meteorologischen Bedingungen, die 
die Produktion maßgeblich beeinflussen. Ab August werden die Schätzungen in Relation zur endgültigen Ernte 
verlässlicher. Die Qualität der Ergebnisse der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland hängt 
zudem entscheidend von der Anzahl der einbezogenen landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Berichterstatter und der 
Flächenabdeckung ab. Es wird versucht, eine möglichst große Flächenabdeckung zu erhalten. Es wird jedoch zunehmend 
schwieriger, fachlich versierte Berichterstatter/-innen zu gewinnen. 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Ein Standardfehler wird für die Ernte- und Betriebsberichterstattung Feldfrüchte und Grünland nicht berechnet, da es sich 
um keine Zufallsstichprobe handelt. Bei bestimmten Getreidearten, Winterraps und Kartoffeln wird zusätzlich die 
Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE) durchgeführt. Diese basiert auf einem mehrstufigen Stichprobenverfahren, 
so dass für die Erhebungsergebnisse der BEE eine Fehlerrechnung durchgeführt werden kann (vgl. Qualitätsbericht über 
die Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung). 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
· Fehler durch die Erfassungsgrundlage: Wie im Abschnitt 3.1 beschrieben, handelt es sich bei der EBE Feldfrüchte und 
Grünland um eine freiwillige Erhebung mit Ernte- und Betriebsberichterstattern/-innen. Ernte- und Betriebsberichterstatter 
sind dabei häufig Betriebsleiter/-innen aus der Gesamtheit der landwirtschaftlichen Betriebe, können aber auch 
ehrenamtliche - nicht in der Betriebsleitung tätige - Melder sein. Die Auswahl der Berichterstatter/-innen für die 
Ernteschätzung erfolgt als bewusste Auswahl durch die statistischen Ämter der Länder, wobei ein Expertenwissen der 
Melder vorausgesetzt wird. Ein Stichprobenverfahren nach dem für die amtliche Statistik typischen Zufallsverfahren 
existiert demzufolge nicht, so dass auch keine Aktualisierung und Abgrenzung der Erfassungsgrundlage erfolgt. Ebenso 
besteht auch kein Volldeckungsprinzip, so dass sich zwischen den Bundesländern, aber auch zwischen einzelnen 
Regionen innerhalb der Bundesländer die Abdeckung durch die Berichterstattung deutlich unterscheidet. Gerade bei 
Kulturen mit geringem Anbauumfang und geringer regionaler Bedeutung kann dies zu erheblichen Problemen bei der 
Ernteschätzung führen, die auch die Genauigkeit der Ergebnisse maßgeblich beeinflussen. Um dem zu entgegnen, wird 
versucht, den Abdeckungsgrad möglichst hoch zu halten bzw. die regionale Unterschiedlichkeit der Anbau- und 
Ertragsverhältnisse durch eine entsprechende Auswahl der Berichterstatter/-innen möglichst gut abzubilden. Insofern ist 
es wichtig, möglichst umfangreiche Vorkenntnisse über die Grundgesamtheit der landwirtschaftlichen Betriebe, z.B. aus 
der letzten totalen Bodennutzungshaupterhebung, vorzuhalten. 

· Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Zu den nicht-stichprobenbedingten Fehlern zählen die Antwortausfälle. Diese treten 
bei der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland auf, wenn die Berichterstatter keine 
Erhebungsunterlagen an die statistischen Ämter der Länder zurückschicken bzw. keine Angaben melden. Der Anteil der 
Antwortausfälle wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen befragten Betrieben bzw. Berichterstattern und den 
statistischen Ämtern der Länder sowie durch telefonische Nachfragen möglichst gering gehalten. 

Weitere Fehler können durch falsche oder fehlende Angaben zu den Merkmalen der Erhebung auftreten. Diese werden 
durch Rückfragen der statistischen Ämter der Länder möglichst gering gehalten. Für diese Erhebung gibt es keine Analysen 
zum systematischen Fehler. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Laufende Revisionen, z.B. durch die neuen Rechenstände oder die Berücksichtigung verspätet eingegangener 
Erhebungsdaten, sieht die Statistik nicht vor. Revisionen treten nur insofern auf, als die Ernteschätzungen im Verlauf der 
Vegetationsperiode auf der Grundlage endgültiger Erträge und Anbauflächen korrigiert werden. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Entfällt. 
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4.4.3 Revisionsanalysen 
Entfällt. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Unter Aktualität einer Statistik versteht man die Zeitspanne zwischen dem Berichtszeitraum und der Veröffentlichung der 
Ergebnisse. Die Zeitspanne zwischen Erhebungsstichtag/Ende des Berichtszeitraumes und dem Vorliegen erster 
Ergebnisse beträgt ca. einen Monat. Vorläufige Länder- und Bundesergebnisse erscheinen in unregelmäßigen Abständen 
von Mai bis Dezember. 

Die endgültigen Ergebnisse erscheinen in Abhängigkeit vom Vorliegen der endgültigen Ergebnisse der 
Bodennutzungshaupterhebung im Februar/April des auf die Erhebung folgenden Jahres. 

5.2 Pünktlichkeit 
Die Ergebnisse werden zu den im Veröffentlichungsplan genannten Terminen pünktlich zur Verfügung gestellt und 
demzufolge Eurostat pünktlich zum jeweiligen gesetzlichen Termin übermittelt. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen der Erhebungen auf europäischer Ebene ist durch die 
Einbindung in das agrarstatistische System der EU durch gemeinsame europäische Rechtsvorschriften gewährleistet. 
Allerdings bestehen Unterschiede bei der in den einzelnen Mitgliedstaaten eingesetzten Methodik. Seit 1991 ist die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse auf Ebene der Bundesländer gegeben. Auf regionaler Ebene (z.B. Kreise) ist ein Vergleich 
zu früheren Jahren nur eingeschränkt möglich, da in den Bundesländern diverse Gebietsreformen erfolgten. Ein erneutes 
Hochrechnen der Ergebnisse aller vorherigen EBE auf die neuen, meist größeren Verwaltungseinheiten ist im Nachgang 
nicht möglich. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Einschränkungen in der Vergleichbarkeit beruhen auf der zwischenzeitlichen Änderung von Erhebungsmerkmalen und 
Berechnungsmethoden. Davon ist insbesondere die Ernteermittlung vom Dauergrünland betroffen. So sind die 
Erntemengen und Erträge ab 2010 nur eingeschränkt bzw. nicht ohne Umrechnung mit den Vorjahreswerten vergleichbar. 
Bis einschließlich 2009 wurde nur eine Ernteschätzung für Mähweiden vorgenommen, erst ab 2010 werden auch die 
Dauerweiden und Almen bei der Ernteschätzung für Weiden mit erfasst. Darüber hinaus werden die Erntemengen und 
Hektarerträge vom Dauergrünland zur besseren Vergleichbarkeit auf eine einheitliche Bezugsgröße umgerechnet und 
nachgewiesen; bis 2009 durch eine Umrechnung der Grünmasse in Heugewicht, ab 2010 in Trockenmasse. 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die vorläufigen und endgültigen Ergebnisse beruhen auf den Beurteilungen bzw. Schätzungen der amtlichen 
Berichterstatter/-innen im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung. Für die Feststellung der Getreide-, Winterraps- 
und Kartoffelerträge wird zusätzlich zu den Schätzungen der amtlichen Berichterstatter/-innen die Besondere Ernte- und 
Qualitätsermittlung durchgeführt, bei der die tatsächlichen Erntemengen von ausgewählten Feldern 
(Stichprobenverfahren) gemessen und gewogen werden. Die BEE liefert Ergebnisse zu Hektarerträgen und Erntemengen für 
ausgewählte Fruchtarten für Deutschland insgesamt und die Bundesländer. Für die regionalen Erträge, z.B. auf Kreisebene, 
werden die Schätzungen der Ernte- und Betriebsberichterstattung mit einem Faktor korrigiert, der sich aus dem Verhältnis 
der Landesdurchschnittserträge der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung für ausgewählte Getreidearten, Winterraps 
und Kartoffeln zu denen der Ernteberichterstattung errechnet. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Entfällt. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Die in der Bodennutzungshaupterhebung ermittelten Flächen sind die Grundlage für die Berechnung der Erntemengen (vgl. 
Qualitätsbericht über die Bodennutzungshaupterhebung). Zwischen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für 
Feldfrüchte und Grünland und der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung bestehen Bezüge. Zur Berechnung von 
Regionalergebnissen werden die Ertragsschätzungen aus der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland für Kreise und Regierungsbezirke mittels eines Faktors, der sich aus dem Verhältnis zwischen BEE und EBE auf 
Landesebene ergibt, an die Ergebnisse der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung angeglichen. 
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8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

· Unter www.destatis.de > Presse & Service werden regelmäßig Pressemitteilungen zu der Ernte- und
Betriebsberichterstattung (EBE) veröffentlicht.

Veröffentlichungen 

· Unter www.destatis.de > Publikationen > Thematische Veröffentlichungen > Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei > 
Veröffentlichung für die Bereiche > Feldfrüchte und Grünland können die Fachserien 3, Reihe 3.2.1 Wachstum und Ernte -
Feldfrüchte und Grünland; Reihe 3 Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung kostenfrei als PDF-Datei 
oder als Excel-Datei bezogen werden. 

· Unter www.destatis.de > Publikationen > Statistisches Jahrbuch kann das Statistische Jahrbuch als PDF-Datei kostenfrei 
bezogen werden.  

Online-Datenbank 

· Über das Datenbanksystem GENESIS-Online (www.destatis.de > Genesis-Online > 4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte > 41241 Ernte- und Betriebsberichterstattung Feldfrüchte und
Grünland) können lange Zeitreihen zu Wachstum und Ernte von Feldfrüchten und Grünland kostenfrei in unterschiedlichen
Dateiformaten (.xls, .html und .csv) direkt geladen werden.

· Über das Datenbanksystem Regionaldatenbank (www.destatis.de > Regionaldatenbank > 4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- 
und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte > 41241 Ernte- und Betriebsberichterstattung Feldfrüchte und
Grünland) können tiefer gegliederte regionale Daten zu Wachstum und Ernte von Feldfrüchten und Grünland ebenfalls
kostenfrei in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) direkt geladen werden.

Zugang zu Mikrodaten 

Entfällt. 

Sonstige Verbreitungswege 

· Veröffentlichungen der statistischen Ämter der Länder sind über die Website des jeweiligen Landesamtes zugänglich. Die
entsprechenden Internet-Links sind verfügbar unter: http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/LinksUebersicht.asp.

· Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg.
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

http://www.bmel-statistik.de/de/statistisches-jahrbuch/. 

· "Statistische Berichte" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

http://www.bmel-statistik.de/de/statistischer-monatsbericht/. 

· Die Internet-Leitseite von Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu enthält Ergebnisse über die landwirtschaftlichen
Erzeugnisse.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Entfällt. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

· Übersicht über Bezeichnung, Inhalte und Veröffentlichungstermine der Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Wachstum und Ernte in
den Fachserien zu Wachstum und Ernte von Feldfrüchten und Grünland. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Die Übersicht befindet sich in den jeweiligen Fachserien. 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen sind gegeben. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Entfällt. 

http://www.destatis.de/
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/Bodennutzung/AnbauAckerlandVorbericht.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch.html
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon
http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/LinksUebersicht.asp
http://www.bmel-statistik.de/de/statistisches-jahrbuch/
http://www.bmel-statistik.de/de/statistischer-monatsbericht/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Ernte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland – April 2017

Falls Anschrift nicht mehr zutrifft, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
an der freiwilligen Erhebung.

Rücksendung  
bitte bis 

EBE

online

Kennnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( Wenn sich Name, Telefonnummer oder 
E-Mail geändert haben, bitte hier eintragen. )

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

...	 die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ..................................................................................... 4 2 3 5,

...	 eine Klartextangabe eintragen, z. B. ............................................................................................................. W i l d s c h ä d e n

Geben Sie alle Flächen in Hektar mit zwei Nachkommastellen an. 1 4,
3 0 5 , 2 7
2 9 7

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ...

Erläuterungen zu einzelnen Fragen entnehmen Sie der beigefügten Unterlage, sie sind im Text 
mit einem Verweis ( z. B. 2  ) gekennzeichnet.

Abschnitt 1:	 Allgemeine Angaben

Angaben zum Wachstumsstand und zu Pflanzenkrankheiten Code 
0001

	 Hier haben Sie die Möglichkeit, auf besondere Ereignisse, z. B. Auswinterung, Frostschäden, 
ungünstige Witterung oder Schädlingsbefall, hinzuweisen. 

	 Falls Sie einen ungewöhnlich schlechten Wachstumsstand feststellen, benennen Sie bitte 
die Ursachen. Falls verstärktes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen eine 
Minderung des Ertrages erwarten lassen, teilen Sie uns bitte fruchtartbezogen mit, um  
welche es sich handelt. 
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Abschnitt 2:	 Entwicklung der Anbauflächen

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code
Anbaufläche 

zur Ernte 2016  1

Aussaatfläche im 
Herbst 2016 zur 
Ernte 2017  1

Anbaufläche im 
Frühjahr 2017  2

Hektar mit 2 Nachkommastellen

Getreide zur Ganzpflanzenernte  
( ohne Silomais und ohne Zwischenfrüchte ) ....... 0121 , , ,

Fe
ld
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ch

te
 z

ur
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ne
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ew
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nu

ng

Winterweizen  
( einschließlich Dinkel und Einkorn ) ............. 0101 , , ,

Roggen und Wintermenggetreide ........... 3 0104 , , ,

Triticale ........................................................... 3 0105 , , ,

Wintergerste ...................................................... 0106 , , ,

Winterraps .......................................................... 0161 , , ,

Sommerweizen ( ohne Hartweizen ) ............. 0102 , ,

Sommergerste ................................................... 0107 , ,

Hafer ............................................................... 4 0108 , ,

Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen 0162 , ,

Körnermais / Mais zum Ausreifen 
( einschließlich Corn-Cob-Mix ) ..................... 0110 , ,

Erbsen ( ohne Frischerbsen ) ......................... 0131 , ,

Ackerbohnen ..................................................... 0132 , ,

Sojabohnen ........................................................ 0135 , ,

Silomais / Grünmais  
( einschließlich Lieschkolbenschrot ) ..................... 0122 , ,

Zuckerrüben ................................................................ 0145 , ,

Kartoffeln insgesamt ................................................. 0140 , ,
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EBEErnte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jährlich in 
den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupt
erhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen 
bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und für die  
Beschreibung der heimischen Landwirtschaft sowie für die Erstellung von Versogungs-
bilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union unverzichtbar.  
Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation  
und unabdingbar für die Verwaltung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Mit 
ihrer Hilfe wird im Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher eine bessere 
Markttransparenz erzielt. Ferner dienen die Angaben der Erstellung von Krisen- und 
Notfallplänen. Im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten  
einzelner Feldfruchtarten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz ( Agr Stat G ) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Berichterstattung ist  
nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G freiwillig.  
Die Schätzungen werden von Ernte- und Betriebsberichterstattern vorgenommen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G dürfen an die 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durch
führung wissenschaftlicher Vorhaben 

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. 	innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Bitte geben Sie für die einzelnen Fruchtarten die jeweiligen 

Anbauflächen an. Die Flächen aus Ihren Meldungen im 
Vorjahr sind bereits vorgetragen ( falls eine Meldung vor-
lag ). Bei Fehlern oder Veränderungen ( z. B. aufgrund ge-
änderter Pachtverhältnisse ) bitte den vorgetragenen Wert 
überschreiben. Sind keine Werte vorgetragen, bitten wir 
Sie um entsprechende Ergänzung.

	 Hinweis zur Kontrolle für Winterfeldfrüchte: Die Aussaat-
fläche im Herbst abzüglich der wegen Auswinterung oder 
anderer Schäden umgebrochenen und neu zu bestellenden 
Fläche ( bei Roggen und Triticale ggf. zuzüglich der  
Sommerungen ) ergibt die Anbaufläche im Frühjahr.

	 Bei der Anbaufläche zur Ernte des Vorjahres und der  
Anbaufläche im Frühjahr sind die Sommerungen  
einzubeziehen ( Sommerroggen bzw. Sommertriticale ).

	 Bei der Anbaufläche zur Ernte des Vorjahres und der  
Anbaufläche im Frühjahr ist der Winterhafer einzubeziehen.

1

2

3

4

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung, Betriebsregister
Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht
erstatter / -innen sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie, länder-
spezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das 
nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister über
nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Hilfsmerk
male aufgenommen: 

–	Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht-
erstatter / -innen, 

–	Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person,

–	Kennnummer.
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Ernte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland – Juni 2017

Falls Anschrift nicht mehr zutrifft, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
an der freiwilligen Erhebung.

Rücksendung  
bitte bis 

EBE

online

Kennnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( Wenn sich Name, Telefonnummer oder 
E-Mail geändert haben, bitte hier eintragen. )

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

...	 die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ..................................................................................... 4 2 3 5,

...	 eine Klartextangabe eintragen, z. B. ............................................................................................................. W i l d s c h ä d e n

Geben Sie alle Flächen in Hektar mit zwei Nachkommastellen und die jeweiligen  
Durchschnittserträge in Dezitonnen je Hektar mit einer Nachkommastelle an. 1 4,

3 0 5 , 2 7
2 9 7

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ...

Erläuterungen zu einzelnen Fragen entnehmen Sie der beigefügten Unterlage, sie sind im Text 
mit einem Verweis ( z. B. 2  ) gekennzeichnet.

Abschnitt 1:	 Allgemeine Angaben

Angaben zum Wachstumsstand und zu Pflanzenkrankheiten Code 
0001

	 Hier haben Sie die Möglichkeit, auf besondere Ereignisse hinzuweisen, die Einfluss auf  
Ihre Ertragsschätzung haben, z. B. ungünstige Witterung oder Schädlingsbefall. 

	 Falls Sie einen ungewöhnlich schlechten Wachstumsstand feststellen, benennen Sie bitte 
die Ursachen. Falls verstärktes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen eine 
Minderung des Ertrages erwarten lassen, teilen Sie uns bitte fruchtartbezogen mit, um  
welche es sich handelt. 
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Abschnitt 2:	 Erste Erntevorschätzung für Getreide und Ölfrüchte 
	 ( einschließlich nachwachsender Rohstoffe )

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code
Anbaufläche  1 Ertrag  2

Hektar 
( mit 2 Nachkommastellen )

dt / ha 
( mit 1 Nachkommastelle )

Basis-
feuchte

Getreide zur Ganzpflanzenernte  
( ohne Silomais und ohne Zwischenfrüchte ) ....... 0121 , , 65 %
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Winterweizen  
( einschließlich Dinkel und Einkorn ) ............. 0101 , , 14 %

Sommerweizen ( ohne Hartweizen ) ............. 0102 , , 14 %

Hartweizen ( Durum ) ........................................ 0103 , , 14 %

Roggen und Wintermenggetreide ................  0104 , , 14 %

Triticale ................................................................  0105 , , 14 %

Wintergerste ...................................................... 0106 , , 14 %

Sommergerste ................................................... 0107 , , 14 %

Hafer ....................................................................  0108 , , 14 %

Sommermenggetreide .................................... 0109 , , 14 %

Winterraps .......................................................... 0161 , , 9 %

Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen 0162 , , 9 %

Abschnitt 3:	 Gesamternte des Vorjahres und Vorräte am 30. Juni 2017

Fruchtart Code
Gesamternte 2016  3 Vorratsbestand 

insgesamt  4

dt

Weizen insgesamt  
( einschließlich Dinkel, Einkorn und Durum ) ....... 0006

Roggen und Wintermenggetreide ......................... 0007

Triticale ......................................................................... 0008

Winter- und Sommergerste ..................................... 0009

Hafer und Sommermenggetreide .......................... 0010

Körnermais / Mais zum Ausreifen 
( einschließlich Corn-Cob-Mix ) .............................. 0011
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EBEErnte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jährlich in 
den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupt
erhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen 
bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und für die  
Beschreibung der heimischen Landwirtschaft sowie für die Erstellung von Versogungs-
bilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union unverzichtbar.  
Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation  
und unabdingbar für die Verwaltung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Mit 
ihrer Hilfe wird im Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher eine bessere 
Markttransparenz erzielt. Ferner dienen die Angaben der Erstellung von Krisen- und 
Notfallplänen. Im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten  
einzelner Feldfruchtarten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz ( Agr Stat G ) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Berichterstattung ist  
nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G freiwillig.  
Die Schätzungen werden von Ernte- und Betriebsberichterstattern vorgenommen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G dürfen an die 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durch
führung wissenschaftlicher Vorhaben 

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. 	innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Ihre uns zuletzt gemeldeten Anbauflächen sind vorge- 

tragen ( falls eine Meldung vorlag ). Sind für die Anbau-
flächen keine Werte vorgetragen, bitten wir Sie um ent- 
sprechende Ergänzung. Sollte der vorgetragene Wert  
fehlerhaft sein oder sich Ihre Ertragsschätzung auf andere 
Flächen beziehen, bitte den vorgetragenen Wert über-
schreiben.

	 Der Ertrag ist als gewogener arithmetischer Durchschnitts-
ertrag in Dezitonnen je Hektar anzugeben. Als Ertrag gilt 
die voraussichtlich einzubringende bzw. die eingebrachte 
Ernte. Bei Totalverlusten ( z. B. durch Überschwemmung ) 
sind die betroffenen Felder anteilig mit einem Ertrag von 
„Null“ in die Schätzung des Durchschnittsertrages einzu- 
beziehen. Bitte beziehen Sie die Ertragsschätzungen für 
Getreide und Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung auf 14 % 
und für Ölfrüchte auf 9 % Feuchtigkeit. Die Erträge für  
Getreide zur Ganzpflanzenernte sind auf 35 % Trocken-
masse, also auf eine Basisfeuchte von 65 % umzurechnen.

	 Die Angaben zur Gesamternte des Vorjahres wurden aus 
Ihrer Dezembermeldung übernommen und vorgetragen 
( falls eine Meldung vorlag ). Ist kein Wert für die Gesamt-
ernte des Vorjahres vorgetragen, bitten wir Sie um ent-
sprechende Ergänzung. Sollte der vorgetragene Wert  
fehlerhaft sein, bitte diesen überschreiben.

	 Bitte geben Sie für die einzelnen Fruchtarten die in Ihrem 
Betrieb am 30. Juni gelagerten Vorräte an ( Bestand aus 
eigener Produktion und Zukäufe ). Einzubeziehen sind auch 
außerbetrieblich gelagerte Erntemengen, die sich noch im 
Eigentum des Betriebes befinden. Der Verwendungszweck 
der gelagerten Feldfrüchte ( z. B. Verfütterung, Verkauf ) 
spielt dabei keine Rolle	.

1

2

3

4

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung, Betriebsregister
Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht
erstatter / -innen sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie, länder-
spezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das 
nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister über
nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Hilfsmerk
male aufgenommen: 

–	Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht-
erstatter / -innen, 

–	Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person,

–	Kennnummer.
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Ernte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland – Juli 2017

Falls Anschrift nicht mehr zutrifft, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
an der freiwilligen Erhebung.

Rücksendung  
bitte bis 

EBE

online

Kennnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( Wenn sich Name, Telefonnummer oder 
E-Mail geändert haben, bitte hier eintragen. )

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

...	 die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ..................................................................................... 4 2 3 5,

...	 eine Klartextangabe eintragen, z. B. ............................................................................................................. W i l d s c h ä d e n

Geben Sie alle Flächen in Hektar mit zwei Nachkommastellen und die jeweiligen  
Durchschnittserträge in Dezitonnen je Hektar mit einer Nachkommastelle an. 1 4,

3 0 5 , 2 7
2 9 7

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ...

Erläuterungen zu einzelnen Fragen entnehmen Sie der beigefügten Unterlage, sie sind im Text 
mit einem Verweis ( z. B. 2  ) gekennzeichnet.

Abschnitt 1:	 Allgemeine Angaben

Angaben zum Wachstumsstand und zu Pflanzenkrankheiten Code 
0001

	 Hier haben Sie die Möglichkeit, auf besondere Ereignisse hinzuweisen, die Einfluss auf  
Ihre Ertragsschätzung haben, z. B. ungünstige Witterung oder Schädlingsbefall. 

	 Falls Sie einen ungewöhnlich schlechten Wachstumsstand feststellen, benennen Sie bitte 
die Ursachen. Falls verstärktes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen eine 
Minderung des Ertrages erwarten lassen, teilen Sie uns bitte fruchtartbezogen mit, um  
welche es sich handelt. 
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Abschnitt 2:	 Zweite Erntevorschätzung für Getreide und Ölfrüchte sowie Erntevorschätzung 
	 für Futtererbsen ( einschließlich nachwachsender Rohstoffe )

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code
Anbaufläche  1 Ertrag  2

Hektar 
( mit 2 Nachkommastellen )

dt / ha 
( mit 1 Nachkommastelle )

Basis-
feuchte

Getreide zur Ganzpflanzenernte  
( ohne Silomais und ohne Zwischenfrüchte ) ....... 0121 , , 65 %

Fe
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ur
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ew
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nu

ng

Winterweizen  
( einschließlich Dinkel und Einkorn ) ............. 0101 , , 14 %

Sommerweizen ( ohne Hartweizen ) ............. 0102 , , 14 %

Hartweizen ( Durum ) ........................................ 0103 , , 14 %

Roggen und Wintermenggetreide ................  0104 , , 14 %

Triticale ................................................................  0105 , , 14 %

Wintergerste ...................................................... 0106 , , 14 %

Sommergerste ................................................... 0107 , , 14 %

Hafer ....................................................................  0108 , , 14 %

Sommermenggetreide .................................... 0109 , , 14 %

Erbsen ( ohne Frischerbsen ) ......................... 0131 , , 14 %

Winterraps .......................................................... 0161 , , 9 %

Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen 0162 , , 9 %
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EBEErnte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jährlich in 
den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupt
erhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen 
bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und für die  
Beschreibung der heimischen Landwirtschaft sowie für die Erstellung von Versogungs-
bilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union unverzichtbar.  
Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation  
und unabdingbar für die Verwaltung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Mit 
ihrer Hilfe wird im Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher eine bessere 
Markttransparenz erzielt. Ferner dienen die Angaben der Erstellung von Krisen- und 
Notfallplänen. Im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten  
einzelner Feldfruchtarten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz ( Agr Stat G ) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Berichterstattung ist  
nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G freiwillig.  
Die Schätzungen werden von Ernte- und Betriebsberichterstattern vorgenommen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G dürfen an die 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durch
führung wissenschaftlicher Vorhaben 

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. 	innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Ihre uns zuletzt gemeldeten Anbauflächen sind vorge- 

tragen ( falls eine Meldung vorlag ). Sind für die Anbau-
flächen keine Werte vorgetragen, bitten wir Sie um ent- 
sprechende Ergänzung. Sollte der vorgetragene Wert  
fehlerhaft sein oder sich Ihre Ertragsschätzung auf andere 
Flächen beziehen, bitte den vorgetragenen Wert über-
schreiben.

	 Der Ertrag ist als gewogener arithmetischer Durchschnitts-
ertrag in Dezitonnen je Hektar anzugeben. Als Ertrag gilt 
die voraussichtlich einzubringende bzw. die eingebrachte 
Ernte. Bei Totalverlusten ( z. B. durch Überschwemmung ) 
sind die betroffenen Felder anteilig mit einem Ertrag von 
„Null“ in die Schätzung des Durchschnittsertrages einzu- 
beziehen. Bitte beziehen Sie die Ertragsschätzungen für 
Getreide und Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung auf 14 % 
und für Ölfrüchte auf 9 % Feuchtigkeit. Die Erträge für  
Getreide zur Ganzpflanzenernte sind auf 35 % Trocken-
masse, also auf eine Basisfeuchte von 65 % umzurechnen.

1

2

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung, Betriebsregister
Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht
erstatter / -innen sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie, länder-
spezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das 
nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister über
nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Hilfsmerk
male aufgenommen: 

–	Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht-
erstatter / -innen, 

–	Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person,

–	Kennnummer.
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Ernte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland – August 2017

Falls Anschrift nicht mehr zutrifft, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
an der freiwilligen Erhebung.

Rücksendung  
bitte bis 

EBE

online

Kennnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( Wenn sich Name, Telefonnummer oder 
E-Mail geändert haben, bitte hier eintragen. )

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

...	 die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ..................................................................................... 4 2 3 5,

...	 eine Klartextangabe eintragen, z. B. ............................................................................................................. W i l d s c h ä d e n

Geben Sie alle Flächen in Hektar mit zwei Nachkommastellen und die jeweiligen  
Durchschnittserträge in Dezitonnen je Hektar mit einer Nachkommastelle an. 1 4,

3 0 5 , 2 7
2 9 7

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ...

Erläuterungen zu einzelnen Fragen entnehmen Sie der beigefügten Unterlage, sie sind im Text 
mit einem Verweis ( z. B. 2  ) gekennzeichnet.

Abschnitt 1:	 Allgemeine Angaben

Angaben zum Wachstumsstand und zu Pflanzenkrankheiten Code 
0001

	 Hier haben Sie die Möglichkeit, auf besondere Ereignisse hinzuweisen, die Einfluss auf  
Ihre Ertragsschätzung haben, z. B. ungünstige Witterung oder Schädlingsbefall. 

	 Falls Sie einen ungewöhnlich schlechten Wachstumsstand feststellen, benennen Sie bitte 
die Ursachen. Falls verstärktes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen eine 
Minderung des Ertrages erwarten lassen, teilen Sie uns bitte fruchtartbezogen mit, um  
welche es sich handelt. 
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Abschnitt 2:	 Erntevorschätzung für Mais, Hülsenfrüchte, Kartoffeln 
	 und Körnersonnenblumen

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code
Anbaufläche  1 Ertrag  2

Hektar 
( mit 2 Nachkommastellen )

dt / ha 
( mit 1 Nachkommastelle )

Basis-
feuchte

Fe
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Körnermais / Mais zum Ausreifen 
( einschließlich Corn-Cob-Mix ) .................... 0110 , , 14 %

Ackerbohnen .................................................... 0132 , , 14 %

Süßlupinen ........................................................ 0133 , , 14 %

Sojabohnen ....................................................... 0135 , , 14 %

Sonnenblumen ................................................. 0163 , , 9 %

Kartoffeln insgesamt .................................................... 0140 , ,
Frisch-
masse

Silomais / Grünmais  
( einschließlich Lieschkolbenschrot ) ........................ 0122 , , 65 %

Abschnitt 3:	 Endgültige Ernteschätzung für Getreide, Futtererbsen 
	 und Ölfrüchte ( einschließlich nachwachsender Rohstoffe )

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code
Anbaufläche  1 Ertrag  2

Hektar 
( mit 2 Nachkommastellen )

dt / ha 
( mit 1 Nachkommastelle )

Basis-
feuchte

Getreide zur Ganzpflanzenernte  
( ohne Silomais und ohne Zwischenfrüchte ) .......... 0121 , , 65 %
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Winterweizen  
( einschließlich Dinkel und Einkorn ) ............ 0101 , , 14 %

Sommerweizen ( ohne Hartweizen ) ............ 0102 , , 14 %

Hartweizen ( Durum ) ....................................... 0103 , , 14 %

Roggen und Wintermenggetreide ............... 0104 , , 14 %

Triticale ............................................................... 0105 , , 14 %

Wintergerste ..................................................... 0106 , , 14 %

Sommergerste .................................................. 0107 , , 14 %

Hafer ................................................................... 0108 , , 14 %

Sommermenggetreide ................................... 0109 , , 14 %

Erbsen ( ohne Frischerbsen ) ........................ 0131 , , 14 %

Winterraps ......................................................... 0161 , , 9 %

Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen 0162 , , 9 %
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EBEErnte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jährlich in 
den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupt
erhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen 
bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und für die  
Beschreibung der heimischen Landwirtschaft sowie für die Erstellung von Versogungs-
bilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union unverzichtbar.  
Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation  
und unabdingbar für die Verwaltung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Mit 
ihrer Hilfe wird im Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher eine bessere 
Markttransparenz erzielt. Ferner dienen die Angaben der Erstellung von Krisen- und 
Notfallplänen. Im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten  
einzelner Feldfruchtarten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz ( Agr Stat G ) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Berichterstattung ist  
nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G freiwillig.  
Die Schätzungen werden von Ernte- und Betriebsberichterstattern vorgenommen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G dürfen an die 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durch
führung wissenschaftlicher Vorhaben 

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. 	innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Ihre uns zuletzt gemeldeten Anbauflächen sind vorge- 

tragen ( falls eine Meldung vorlag ). Sind für die Anbau-
flächen keine Werte vorgetragen, bitten wir Sie um ent- 
sprechende Ergänzung. Sollte der vorgetragene Wert  
fehlerhaft sein oder sich Ihre Ertragsschätzung auf andere 
Flächen beziehen, bitte den vorgetragenen Wert über-
schreiben.

	 Der Ertrag ist als gewogener arithmetischer Durchschnitts-
ertrag in Dezitonnen je Hektar anzugeben. Als Ertrag gilt 
die voraussichtlich einzubringende bzw. die eingebrachte 
Ernte. Bei Totalverlusten ( z. B. durch Überschwemmung ) 
sind die betroffenen Felder anteilig mit einem Ertrag von 
„Null“ in die Schätzung des Durchschnittsertrages einzu- 
beziehen. Bitte beziehen Sie die Ertragsschätzungen für 
Getreide und Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung auf 14 % 
und für Ölfrüchte auf 9 % Feuchtigkeit. Die Erträge für  
Silomais / Grünmais und Getreide zur Ganzpflanzenernte 
sind auf 35 % Trockenmasse, also auf eine Basisfeuchte 
von 65 % umzurechnen.

1

2

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung, Betriebsregister
Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht
erstatter / -innen sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie, länder-
spezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das 
nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister über
nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Hilfsmerk
male aufgenommen: 

–	Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht-
erstatter / -innen, 

–	Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person,

–	Kennnummer.
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Ernte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland – Oktober 2017

Falls Anschrift nicht mehr zutrifft, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
an der freiwilligen Erhebung.

Rücksendung  
bitte bis 

EBE

online

Kennnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( Wenn sich Name, Telefonnummer oder 
E-Mail geändert haben, bitte hier eintragen. )

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

...	 die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ..................................................................................... 4 2 3 5,

...	 eine Klartextangabe eintragen, z. B. ............................................................................................................. W i l d s c h ä d e n

Geben Sie alle Flächen in Hektar mit zwei Nachkommastellen und die jeweiligen  
Durchschnittserträge in Dezitonnen je Hektar mit einer Nachkommastelle an. 1 4,

3 0 5 , 2 7
2 9 7

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ...

Erläuterungen zu einzelnen Fragen entnehmen Sie der beigefügten Unterlage, sie sind im Text 
mit einem Verweis ( z. B. 2  ) gekennzeichnet.

Abschnitt 1:	 Allgemeine Angaben

Angaben zum Wachstumsstand und zu Pflanzenkrankheiten Code 
0001

	 Hier haben Sie die Möglichkeit, auf besondere Ereignisse hinzuweisen, die Einfluss auf  
Ihre Ertragsschätzung haben, z. B. ungünstige Witterung oder Schädlingsbefall. 

	 Falls Sie einen ungewöhnlich schlechten Wachstumsstand feststellen, benennen Sie bitte 
die Ursachen. Falls verstärktes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen eine 
Minderung des Ertrages erwarten lassen, teilen Sie uns bitte fruchtartbezogen mit, um  
welche es sich handelt. 
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Abschnitt 2:	 Endgültige Ernteschätzung für Mais, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und 
	 Körnersonnenblumen ( einschließlich nachwachsender Rohstoffe )

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code

Anbaufläche  1 Ertrag  2

Hektar 
( mit 2 Nach- 

kommastellen )

dt / ha 
( mit 1 Nachkommastelle )

Basis-
feuchte

Fe
ld

frü
ch

te
 z

ur
  

Kö
rn

er
ge

w
in

nu
ng

Körnermais / Mais zum Ausreifen 
( einschließlich Corn-Cob-Mix ) ........................ 0110 , , 14 %

Ackerbohnen ........................................................ 0132 , , 14 %

Süßlupinen ............................................................ 0133 , , 14 %

Sojabohnen ........................................................... 0135 , , 14 %

Sonnenblumen ..................................................... 0163 , , 9 %

Kartoffeln insgesamt ......................................................... 0140 , ,
Frisch-
masse

Silomais / Grünmais  
( einschließlich Lieschkolbenschrot ) ............................. 0122 , , 65 %

Abschnitt 3:	 Endgültige Ernteschätzung für Raufutter

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code

Anbaufläche  1
Raufutter-Erträge

Trockenmasse-Ertrag 
( 100 % TM )  3

alternativ: 
Heuertrag  3

Hektar 
( mit 2 Nach- 

kommastellen )

dt / ha 
( mit 1 Nachkommastelle )

Leguminosen zur Ganzpflanzenernte ( z. B. Klee, 
Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen) .......... 0123 , , ,
Feldgras / Grasanbau auf dem Ackerland  
( einschließlich Mischungen mit  
überwiegendem Grasanteil ) ........................................... 0124 , , ,

Wiesen ( hauptsächlich Schnittnutzung ) ..................... 0231 , , ,

Weiden ( einschließlich Mähweiden und Almen ) ....... 0232 , , ,

Abschnitt 4:	 Verwendung der Gesamtraufutterernte

Fruchtart Code

Nutzung der Raufutterernte als
Silage 

( einschließlich 
Heulage )

Heu Frischfutter /
Weide zusammen

Anteil in Prozent am Gesamterntegewicht

Leguminosen zur Ganzpflanzenernte ( z. B. Klee, 
Luzerne, Mischungen ab 80 % Leguminosen ) .......... 0012 100

Feldgras / Grasanbau auf dem Ackerland  
( einschließlich Mischungen mit  
überwiegendem Grasanteil ) ........................................... 0013 100

Wiesen und Weiden ( einschließlich Mähweiden ) ..... 0014 100

Änderung der Bankverbindung

Hat sich Ihre Bankverbindung während des 
Berichtsjahres geändert ?

Code 
0015

ja ...........
Bitte geben Sie nachfolgend 
Ihre neue Bankverbindung an.

nein ...... Ende der Erhebung.

Kontoinhaber .......

Kreditinstitut..........  

IBAN ......................

BIC .........................
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EBEErnte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jährlich in 
den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupt
erhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen 
bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und für die  
Beschreibung der heimischen Landwirtschaft sowie für die Erstellung von Versogungs-
bilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union unverzichtbar.  
Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation  
und unabdingbar für die Verwaltung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Mit 
ihrer Hilfe wird im Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher eine bessere 
Markttransparenz erzielt. Ferner dienen die Angaben der Erstellung von Krisen- und 
Notfallplänen. Im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten  
einzelner Feldfruchtarten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz ( Agr Stat G ) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Berichterstattung ist  
nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G freiwillig.  
Die Schätzungen werden von Ernte- und Betriebsberichterstattern vorgenommen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G dürfen an die 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durch
führung wissenschaftlicher Vorhaben 

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. 	innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Ihre uns zuletzt gemeldeten Anbauflächen sind vorge- 

tragen ( falls eine Meldung vorlag ). Sind für die Anbau-
flächen keine Werte vorgetragen, bitten wir Sie um ent- 
sprechende Ergänzung. Sollte der vorgetragene Wert  
fehlerhaft sein oder sich Ihre Ertragsschätzung auf andere 
Flächen beziehen, bitte den vorgetragenen Wert über-
schreiben.

	 Der Ertrag ist als gewogener arithmetischer Durchschnitts-
ertrag in Dezitonnen je Hektar anzugeben. Als Ertrag gilt 
die voraussichtlich einzubringende bzw. die eingebrachte 
Ernte. Bei Totalverlusten ( z. B. durch Überschwemmung ) 
sind die betroffenen Felder anteilig mit einem Ertrag von 
„Null“ in die Schätzung des Durchschnittsertrages einzu- 
beziehen. Bitte beziehen Sie die Ertragsschätzungen für 
Getreide und Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung auf 14 % 
und für Ölfrüchte auf 9 % Feuchtigkeit. Die Erträge für  
Silomais / Grünmais sind auf 35 % Trockenmasse, also auf 
eine Basisfeuchte von 65 % umzurechnen.

	 Bitte geben Sie die Raufutter-Erträge als Trockenmasse- 
ertrag ( Ertrag auf 100 % TM berechnet ) oder als Heuertrag 
von allen Schnitten einschließlich der noch zu erwartenden 
Nutzung insgesamt an ( Berechnung nach der Zollstock- /
Schätzformelmethode bzw. Heumethode ). Der Ertrag für 
gemulchte Flächen ist auf 0 dt / ha zu setzen.

1

2

3

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung, Betriebsregister
Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht
erstatter / -innen sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie, länder-
spezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das 
nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister über
nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Hilfsmerk
male aufgenommen: 

–	Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht-
erstatter / -innen, 

–	Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person,

–	Kennnummer.
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Ernte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland – November 2017

Falls Anschrift nicht mehr zutrifft, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
an der freiwilligen Erhebung.

Rücksendung  
bitte bis 

EBE

online

Kennnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( Wenn sich Name, Telefonnummer oder 
E-Mail geändert haben, bitte hier eintragen. )

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

...	 die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ..................................................................................... 4 2 3 5,

...	 eine Klartextangabe eintragen, z. B. ............................................................................................................. W i l d s c h ä d e n

Geben Sie alle Flächen in Hektar mit zwei Nachkommastellen und die jeweiligen  
Durchschnittserträge in Dezitonnen je Hektar mit einer Nachkommastelle an. 1 4,

3 0 5 , 2 7
2 9 7

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ...

Erläuterungen zu einzelnen Fragen entnehmen Sie der beigefügten Unterlage, sie sind im Text 
mit einem Verweis ( z. B. 2  ) gekennzeichnet.

Abschnitt 1:	 Allgemeine Angaben

Angaben zum Wachstumsstand und zu Pflanzenkrankheiten Code 
0001

	 Hier haben Sie die Möglichkeit, auf besondere Ereignisse hinzuweisen, die Einfluss auf  
Ihre Ertragsschätzung haben, z. B. ungünstige Witterung oder Schädlingsbefall. 

	 Falls Sie einen ungewöhnlich schlechten Wachstumsstand feststellen, benennen Sie bitte 
die Ursachen. Falls verstärktes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen eine 
Minderung des Ertrages erwarten lassen, teilen Sie uns bitte fruchtartbezogen mit, um  
welche es sich handelt. 
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Abschnitt 2:	 Endgültige Ernteschätzung für Zuckerrüben

Fruchtart 
( Nur Hauptkulturen,  
kein Zwischenfruchtanbau )

Code
Anbaufläche  1 Ertrag  2

Hektar 
( mit 2 Nachkommastellen )

dt / ha 
( mit 1 Nachkommastelle )

Zuckerrüben ........................................................................ 0145 , ,

Abschnitt 3:	 Aussaatflächen von Winterfeldfrüchten im Herbst 2017

Fruchtart Code

Anbaufläche zur 
Ernte 2017  1

Aussaatfläche 
im Herbst 2017 
zur Ernte 2018

Hektar 
( mit 2 Nachkommastellen )

Getreide zur Ganzpflanzenernte  
( ohne Silomais und ohne Zwischenfrüchte ) ............... 0121 , ,

Fe
ld
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ch
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ur
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Winterweizen  
( einschließlich Dinkel und Einkorn ) ................ 0101 , ,

Roggen und Wintermenggetreide ................... 0104 , ,

Triticale ................................................................... 0105 , ,

Wintergerste ......................................................... 0106 , ,

Winterraps ............................................................. 0161 , ,
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EBEErnte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jährlich in 
den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupt
erhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen 
bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und für die  
Beschreibung der heimischen Landwirtschaft sowie für die Erstellung von Versogungs-
bilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union unverzichtbar.  
Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation  
und unabdingbar für die Verwaltung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Mit 
ihrer Hilfe wird im Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher eine bessere 
Markttransparenz erzielt. Ferner dienen die Angaben der Erstellung von Krisen- und 
Notfallplänen. Im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten  
einzelner Feldfruchtarten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz ( Agr Stat G ) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Berichterstattung ist  
nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G freiwillig.  
Die Schätzungen werden von Ernte- und Betriebsberichterstattern vorgenommen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G dürfen an die 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durch
führung wissenschaftlicher Vorhaben 

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. 	innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Ihre uns zuletzt gemeldeten Anbauflächen sind vorge- 

tragen ( falls eine Meldung vorlag ). Sind für die Anbau-
flächen keine Werte vorgetragen, bitten wir Sie um ent- 
sprechende Ergänzung. Sollte der vorgetragene Wert  
fehlerhaft sein, bitte diesen überschreiben.

	 Der Ertrag ist als gewogener arithmetischer Durchschnitts-
ertrag in Dezitonnen je Hektar anzugeben. Als Ertrag gilt 
die voraussichtlich einzubringende bzw. die eingebrachte 
Ernte. Bei Totalverlusten ( z. B. durch Überschwemmung ) 
sind die betroffenen Felder anteilig mit einem Ertrag von 
„Null“ in die Schätzung des Durchschnittsertrages einzu- 
beziehen.

1

2

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung, Betriebsregister
Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht
erstatter / -innen sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie, länder-
spezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das 
nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister über
nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Hilfsmerk
male aufgenommen: 

–	Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht-
erstatter / -innen, 

–	Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person,

–	Kennnummer.
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Ernte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland – Dezember 2017

Falls Anschrift nicht mehr zutrifft, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
an der freiwilligen Erhebung.

Rücksendung  
bitte bis 

EBE

online

Kennnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( Wenn sich Name, Telefonnummer oder 
E-Mail geändert haben, bitte hier eintragen. )

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:

Beantworten Sie die Fragen, indem Sie die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ............... 1 2 0 0

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ...

1 3 4 7
2 1 3 5

Erläuterungen zu einzelnen Fragen entnehmen Sie der beigefügten Unterlage, sie sind im Text 
mit einem Verweis ( z. B. 2  ) gekennzeichnet.

Vorräte am 31. Dezember 2017

Fruchtart Code
Gesamternte 2017  1 Vorratsbestand 

insgesamt  2

dt

Fe
ld

frü
ch

te
 z

ur
 K

ör
ne

rg
ew

in
nu

ng Weizen insgesamt 
( einschließlich Dinkel, Einkorn und Durum ) ....... 0017

Roggen und Wintermenggetreide ......................... 0018

Triticale ......................................................................... 0019

Winter- und Sommergerste ..................................... 0020

Hafer und Sommermenggetreide .......................... 0021

Körnermais / Mais zum Ausreifen 
( einschließlich Corn-Cob-Mix ) .............................. 0022

Kartoffeln 
( frühe, mittelfrühe und späte ) ......................................... 0023
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EBEErnte- und Betriebsberichterstattung 
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jährlich in 
den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und Dezember durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupt
erhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen 
bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und für die  
Beschreibung der heimischen Landwirtschaft sowie für die Erstellung von Versogungs-
bilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union unverzichtbar.  
Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation  
und unabdingbar für die Verwaltung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Mit 
ihrer Hilfe wird im Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher eine bessere 
Markttransparenz erzielt. Ferner dienen die Angaben der Erstellung von Krisen- und 
Notfallplänen. Im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und 
Grünland werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten  
einzelner Feldfruchtarten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz ( Agr Stat G ) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Berichterstattung ist  
nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G freiwillig.  
Die Schätzungen werden von Ernte- und Betriebsberichterstattern vorgenommen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G dürfen an die 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durch
führung wissenschaftlicher Vorhaben 

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ),

2. 	innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Ihre errechneten Erntemengen aus den vorangehenden 

Berichtsmonaten sind vorgetragen ( falls eine Meldung  
vorlag ). Ist kein Wert für die Gesamternte vorgetragen,  
bitten wir Sie um entsprechende Ergänzung. Sollte der vor-
getragene Wert fehlerhaft sein, bitte diesen überschreiben

	 Bitte geben Sie für die einzelnen Fruchtarten die in Ihrem 
Betrieb am 31. Dezember gelagerten Vorräte an ( Bestand 
aus eigener Produktion und Zukäufe ). Einzubeziehen sind 
auch außerbetrieblich gelagerte Erntemengen, die sich 
noch im Eigentum des Betriebes befinden. Der Verwen-
dungszweck der gelagerten Feldfrüchte ( z. B. Verfütterung, 
Verkauf ) spielt dabei keine Rolle.

1

2

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung, Betriebsregister
Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht
erstatter / -innen sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie, länder-
spezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das 
nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister über
nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Hilfsmerk
male aufgenommen: 

–	Name und Anschrift, Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der Bericht-
erstatter / -innen, 

–	Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person,

–	Kennnummer.
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